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Sehr geehrte Angehörige, Betreuer und Bevollmächtigte, 
 
für den vollstationären Einzug in unser Haus sind verschiedene Formalitäten zu erledigen. Diese 
haben wir Ihnen nachfolgend dargestellt.  
 
Noch zu erledigen:  
 

□ Meldung an die Pflegekasse über vollstationäre Pflege 
 
Gerne gibt Ihnen unser Careteam Auskunft über die Zeiträume von Kurzzeitpflege, 
Verhinderungspflege und vollstationärer Pflege. 

 
□ Prüfung Ihres Versicherungsstatus  

 
Wir empfehlen Ihnen, mindestens eine Privathaftpflichtversicherung weiter zu führen. 
Bitte lassen Sie sich individuell von Ihrem Versicherungsvertreter beraten. 
 

□ Um- bzw. Abmeldung Telefonanschluss 
 
Eigener Anschluss ist in jedem Zimmer vorhanden, direkte Anmeldung über 
Telekommunikationsanbieter. Alternativ empfehlen wir seniorengerechte Prepaid-
Mobiltelefone. Hierzu beraten gerne die ortsansässigen Fachgeschäfte. 
 

□ Ummeldung bei der Gemeinde 
 
Spätestens 14 Tage nach Beginn der vollstationären Pflege beim Einwohnermeldeamt 
der Stadt Weißenburg. Hierfür benötigen Sie (bei sicherer oder zu erwartender 
vollstationärer Aufnahme): 
- Wohnungsgeberbescheinigung (erhalten Sie mit dem Heimvertrag), 
- Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass) der/des Bewohner/in sowie 
- eine Legitimation als Vertretung (Betreuerausweis, Vorsorgevollmacht, 

Generalvollmacht) 
 

□ Abmeldung bei der GEZ 
 
GEZ-Gebühren für Heimbewohner werden von unserem Haus getragen. Anträge zur 
Abmeldung des häuslichen Anschlusses sind online auf der Website der GEZ zum 
Download verfügbar. Unsere Verwaltung bestätigt dann gerne (nach Beginn) die 
vollstationäre Pflege  
 

□ Ggf. Antrag auf „Hilfe zur Pflege“ 
 
Unter bestimmten Voraussetzungen unterstützt der Bezirk Mittelfranken (bei Zuzug in den 
Bezirk die entsprechende Stelle) bei der Begleichung der Heimkosten. 
 
Voraussetzungen (u.a.): 
• Einkommen genügt nicht zur Deckung des Eigenanteils an den Heimkosten (z.B. 

Rente, private Pflegezusatzversicherung, Blindengeld, Wohngeld etc.) 
• Vermögen genügt nicht zur Deckung des Eigenanteils an den Heimkosten (Immobilie, 

Schonvermögen, ggf. Bestattungsvorsorge) 
• Keine Unterstützung durch Kinder möglich 
 
Beratung und Antragstellung beim Sozialreferat des Bezirks Mittelfranken 
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Bezirk Mittelfranken 
Sozialreferat 
Danziger Straße 5 
91522 Ansbach 

Sozialreferat(at)bezirk-mittelfranken.de 

Tel.: 0981 / 4664 - 20002 
Fax: 0981 / 4664 – 20099 

 
 
Bitte vergessen Sie nicht, auch Bekannte, Freunde und weitere Angehörige über den Heimeinzug 
zu informieren.  
 
 
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen! 
Für Fragen oder Hilfestellungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
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